
Stadt Kronach 
 

 
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

64. SITZUNG DES STADTRATES 
 

    
 Sitzungsdatum: Montag, 20.04.2026 
 Beginn: 09:00 Uhr 
 Ende 09:58 Uhr 
 Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses Kronach 
    

 
 

ANWESENHEITSLISTE 

Erste Bürgermeisterin 

Hofmann, Angela    

Mitglieder des Stadtrates 

Bittruf, Martin    
Bülling, Carin    
Götz, Daniel    
Hausmann, Heinz    
Hoffmann, Elisabeth, Dr.    
Kestel, Birgit    
Lebok, Winfried    
Liebhardt, Bernd   ab 09:02 Uhr 
Meußgeier, Harald    
Oesterlein, Markus    
Panzer, Martin    
Sauerwein, Claudia    
Schmitt, Marina   ab 09:08 Uhr 
Simon, Hans    
Simon, Klaus    
Simon, Matthias    
Völkl, Ralf, Dr.   ab 09:01 Uhr 
Wich, Markus   ab 09:08 Uhr 
Zwingmann, Michael    

Ortssprecher 

Moosmann, Thilo    
Müller, Michael    
Schwemmlein, Christian    
Simon, Alexander    

Schriftführerin 

Grom, Ute    

Verwaltung 

Bayer, Felix   bis 11:52 Uhr 
Betz, Annika   bis 11:52 Uhr 
Freiherr von Brandis, Nikolai   bis 11:52 Uhr 
Löffler, Jochen   bis 11:52 Uhr 
Löw, Kerstin, Dr.   bis 09:20 Uhr u. ab 11:03 Uhr 
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Meitner, Johannes   bis 11:52 Uhr 
Raithel, Marina   bis 11:44 Uhr 
Wicklein, Stefan   bis 11:52 Uhr 

  

Burger, Martin   bis 09:58 Uhr 
Trebes, Linda   bis 11:08 Uhr 

 
Weitere Anwesende: 

Kreutzer, Christian (NP)     bis 09:58 Uhr 
Meißner, Marco (FT)      bis 09:58 Uhr  
 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Stadtrates 

Geissler, Jonas, Dr.   entschuldigt 
Gross, Sabine   entschuldigt 
Vetter, Tino   entschuldigt 
Witton, Peter, Dr.   entschuldigt 
Zwosta, Martina   entschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
  Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürgerinnen und Bürger Kronachs Gelegenheit, 

an die Bürgermeisterin und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 09.30 
Uhr begrenzt. 

  

1. Bürgerfragestunde 
  

2. Informationen 
  

3. Förderung und Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen bei den Feuerwehren 
Vorlage: A1/003/2026 

  

4. Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 
Vorlage: TVB/007/2026 

  

5. Überarbeitung der Richtlinie für das kommunale Förderprogramm in den innerstädtischen 
Sanierungsgebieten 
Vorlage: SG210/009/2026 

  

6. Jahresabschluss 2022 - Feststellung und Entlastung nach örtlicher Prüfung 
Vorlage: SG210/005/2026 

  

7. Jahresabschluss der Stadt Kronach 2023;  
Vorlage und Kenntnisnahme 
Vorlage: SG210/008/2026 

  

8. Unvorhergesehenes 
  

9. Sonstiges, Wünsche und Anfragen 
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Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann eröffnet um 09:00 Uhr die öffentliche 64. Sitzung des 
Stadtrates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürgerinnen und Bürger Kronachs Gelegenheit, 
an die Bürgermeisterin und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 09.30 
Uhr begrenzt. 

 

 
 
  
 
1 Bürgerfragestunde  

 
 
  
 
2 Informationen  

 
 
  
 
3 Förderung und Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen bei 

den Feuerwehren 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kronach beschließt folgende zusätzliche Ausstattung/Förderung von 
Mannschaftstransportfahrzeugen bei den Feuerwehren im Stadtgebiet Kronach: 
 

A. Feuerwehren mit Atemschutz 

Feuerwehren, welche mindestens vier Atemschutzgeräte vorhalten und besetzen, werden zukünftig 
mit einem Mannschaftstransportfahrzeug nach Norm (normale Bauart, Sondersignal- und 
Funkanlage, Normbeladung ohne Zusatzausstattung/-beladung) ausgestattet. Sollte die betreffende 
Feuerwehr Zusatzausstattung, Zusatzbeladung oder ein größeres Fahrzeug wünschen, müssen die 
zusätzlichen Kosten über die Feuerwehrvereine aufgebracht werden. 
Das Fahrzeug liegt im Unterhalt bei der Stadt Kronach – Wartung/Reparaturen an Zusatzausstattung 
oder -beladung trägt der Feuerwehrverein. Bestehende Fahrzeuge der Feuerwehren mit Atemschutz 
werden in diesem Rahmen in den Unterhalt der Stadt Kronach übernommen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 
 
 

B. Feuerwehren ohne Atemschutz 

Feuerwehren, welche keine Atemschutzgeräte vorhalten und besetzen, erhalten weiterhin die 
Förderung nach dem beschlossenen Förderprogramm der Stadt Kronach. Die Fördersätze werden 
verdoppelt (200 Euro pro Angehörigen für Gebrauchtfahrzeuge und 400 Euro pro Angehörigen für 
Neufahrzeuge). 
Die Stadt Kronach trägt für die Fahrzeuge weiterhin die Kosten für TÜV, Versicherung, Treibstoff 
und Funkanlage sowie bis zu 1.500 Euro/Jahr für Wartung/Reparaturen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 
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C. Übergangslösung 

Für die Fahrzeuge der Feuerwehren Friesen, Fischbach und Knellendorf, welche bereits vor diesem 
Beschluss beschafft oder beauftragt wurden, werden die Kosten in Höhe eines 
Mannschaftstransportfahrzeuges gem. Ausführungen unter A. nach Norm übernommen. Die 
übersteigenden Kosten tragen die jeweiligen Vereine. 
Für den Unterhalt/Reparaturen gelten die Regelungen wie unter A. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 
 
 

D. Kostenbeteiligung und Unterhalt des im Jahr 2025 angeschafften 

Kommandofahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Kronach e. V.  

Der Verein Freiwillige Feuerwehr Kronach e. V. erhält für das durch den Verein 2025 beschaffte 
Kommandofahrzeug eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 Euro.  
Das Fahrzeug wird in den Unterhalt der Stadt Kronach übernommen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20   
 
4 Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021  

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kronach nimmt vom Sachverhalt Kenntnis und stellt die geprüften 
Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebes fest. Er 
beschließt, die Betriebsleitung zu entlasten. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20   
 
5 Überarbeitung der Richtlinie für das kommunale Förderprogramm in 

den innerstädtischen Sanierungsgebieten 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kronach nimmt Kenntnis vom Sachverhalt. Er beschließt die neue, 
überarbeitete Förderrichtlinie für das kommunale Förderprogramm in den innerstädtischen 
Sanierungsgebieten der Stadt Kronach. 
 
Die neue Richtlinie tritt zum 01.05.2026 in Kraft. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bekanntmachung durchzuführen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20   
 
6 Jahresabschluss 2022 - Feststellung und Entlastung nach örtlicher 

Prüfung 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kronach nimmt Kenntnis vom Sachverhalt. 
Er stellt den Jahresabschluss des Jahres 2022 der Stadt Kronach gem. Art. 102 Abs. 3 GO fest und 
beschließt über die Entlastung. 
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Einstimmig beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20   
 
7 Jahresabschluss der Stadt Kronach 2023;  

Vorlage und Kenntnisnahme 
 

 
 
Zurückgestellt  
 
8 Unvorhergesehenes  

 
 
  
 
9 Sonstiges, Wünsche und Anfragen  

 
 
  
 
 
 
Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann schließt um 09:58 Uhr die öffentliche 64. Sitzung des 
Stadtrates. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Angela Hofmann    Ute Grom 
Erste Bürgermeisterin    Schriftführung 

 


